
 

 
    

Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften Kl. 3005 

 
 
Bearbeitungshinweise 
 

 Gültig für alle Betriebsarten 

 Gültig für Gefahr: Feuer  
 
 
Anwendungsbereich 
 

 LINH 
 
 
 
Klauseltext 
 
1. Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken dienen, sind die Vereinbarung "Elektrische 
Anlagen" und die vereinbarten sonstigen Sicherheitsvorschriften nicht anzuwenden. 
 
Dies gilt nicht, wenn sich in den Gebäuden elektronische Datenverarbeitungsanlagen befinden. 
 
2. Abs. 1 gilt entsprechend für einzelne Räume, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken dienen und 
von den übrigen Teilen des Gebäudes feuerbeständig getrennt sind. 
 
Dies gilt nicht, wenn sich in den Räumen elektronische Datenverarbeitungsanlagen befinden. 
 
  
  
 


